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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 23.01.2017 

bezüglich der Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Schlee“ im Ortsteil Holtwick  

 

Anlage XI zur SV IX/499 

 

Untere Naturschutzbehörde:  

Der Hinweis, dass sich das Plangebiet im Geltungsbereich des Landschaftsplanes Rosendahl 

befindet, der jedoch mit Rechtskraft des Bebauungsplanes auf die Außengrenzen des 

Plangebietes zurück tritt, wird zur Kenntnis genommen.   

Der Hinweis, dass die artenschutzrechtlich erforderliche Ausgleichsfläche auch für den 

ökologischen Ausgleich genutzt werden kann, wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis, 

dass die geplante CEF-Ausgleichsmaßnahme vor den ersten Rodungsarbeiten im Plangebiet 

umgesetzt und wirksam sein muss, wird zur Kenntnis genommen.  

Der Hinweis, dass die Gehölzfällarbeiten außerhalb der Brutzeit im Winterhalbjahr 

durchzuführen sind, wird zur Kenntnis genommen.  

Der Anregung, dass für das ermittelte Kompensationsdefizit angemessene 

Ausgleichsmaßnahmen bis zum Satzungsbeschluss festzulegen sind, wird gefolgt.  

 

Niederschlagswasserbeseitigung: 

Der Hinweis des Aufgabenbereichs Niederschlagswasserbeseitigung, dass eine 

Stellungnahme erst nach einem weiteren Abstimmungstermin abgegeben werden kann, wird 

zur Kenntnis genommen. Zwischenzeitlich wurde der Abstimmungstermin durchgeführt. 

Demnach soll das Schmutzwasser im Freigefälle nach Osten zur bestehenden 

Mischwasserkanalisation in der Legdener Straße abgeleitet werden.  

Das Regenwasser wird zunächst im Freigefälle nach Osten zu dem im Bebauungsplan 

festgesetzten Regenrückhaltebecken geleitet. Dieses Rückhaltebecken wird über ein 

Pumpwerk an den Regenwasserkanal in der Handwerkerstraße angeschlossen. Das 

Pumpwerk wird mit zwei Pumpen ausgestattet, um eine Funktionssicherheit zu gewährleisten. 

Die Pumpen übernehmen auch die Funktion einer Drosselung. Dies macht zum einen das 

Rückhaltebecken nötig, zum anderen ermöglicht es erst die Ableitung über die 

Handwerkerstraße. 

 

Brandschutzdienststelle: 

Der Hinweis auf die im Plangebiet erforderlichen Löschwassermengen wird zur Kenntnis 

genommen. Der Anregung, die Löschwasserversorgung über die Erweiterung des 

Trinkwassernetzes und entsprechender Anordnung zusätzlicher Hydranten sicherzustellen, 

wird gefolgt.  

 

 

Beschlussempfehlung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die Anregungen werden berücksichtigt. 

 

 




